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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Ausnahmen von der Sicherheitskontrolle Ausnahmen von der Sicherheitskontrolle 
§ 4. (1) Vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 sind Richter, Staatsanwälte, sonstige 

Bedienstete der Gerichte und staatsanwaltschaftlichen Behörden und des 
Bundesministeriums für Justiz, Bedienstete anderer Dienststellen, deren 
Dienststelle im selben Gebäude wie das Gericht untergebracht ist, sowie 
Funktionäre der Prokuratur, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Verteidiger, 
qualifizierte Vertreter nach § 40 Abs. 1 Z 2 ASGG, Rechtsanwaltsanwärter, 
Notariatskandidaten und Patentanwaltsanwärter keiner Sicherheitskontrolle nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 zu unterziehen, wenn sie sich - soweit erforderlich - mit ihrem 
Dienst- beziehungsweise Berufsausweis ausweisen und erklären, keine oder nur 
eine Waffe bei sich zu haben, deren Mitnahme ihnen gestattet wurde (§ 2 Abs. 2 
und 3); betreten sie ein Gerichtsgebäude durch einen Eingang, der mit einer 
Torsonde ausgestattet ist, so haben sie diese dennoch zu durchschreiten, wenn 
neben ihr kein anderer, für sie bestimmter Durchgang besteht. 

§ 4. (1) Vorbehaltlich der Abs. 2 und 3 sind Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sonstige Bedienstete der Gerichte, der 
staatsanwaltschaftlichen Behörden und des Bundesministeriums für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz, Bedienstete anderer Dienststellen, deren 
Dienststelle im selben Gebäude wie das Gericht untergebracht ist, 
Funktionärinnen und Funktionäre der Finanzprokuratur, Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare, Patentanwältinnen und Patentanwälte, 
Verteidigerinnen und Verteidiger, qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter nach 
§ 40 Abs. 1 Z 2 ASGG, Rechtsanwaltsanwärterinnen und Rechtsanwaltsanwärter, 
Notariatskandidatinnen und Notariatskandidaten, Patentanwaltsanwärterinnen 
und Patentanwaltsanwärter, allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher keiner 
Sicherheitskontrolle nach § 3 Abs. 1 und 2 zu unterziehen, wenn sie sich - soweit 
erforderlich - mit ihrem Dienst- beziehungsweise Berufsausweis ausweisen und 
erklären, keine oder nur eine Waffe bei sich zu haben, deren Mitnahme ihnen 
gestattet wurde (§ 2 Abs. 2 und 3); betreten sie ein Gerichtsgebäude durch einen 
Eingang, der mit einer Torsonde ausgestattet ist, so haben sie diese dennoch zu 
durchschreiten, wenn neben ihr kein anderer, für sie bestimmter Durchgang 
besteht. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …  
§ 89c. (1) bis (5) … § 89c. (1) bis (5) …  

 (5a) Sachverständige sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten insbesondere zum Zweck der 
Übermittlung von Gutachten oder Übersetzungen zur Teilnahme am 
elektronischen Rechtsverkehr (§ 89a) verpflichtet. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr (§ 89a) für die 
Sachverständige oder den Sachverständigen oder die Dolmetscherin oder den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Dolmetscher im Einzelfall nicht zumutbar ist; dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn sie mit einem unverhältnismäßigen Aufwand für die Sachverständige oder 
den Sachverständigen oder die Dolmetscherin oder den Dolmetscher verbunden 
wäre, etwa im Hinblick auf die geringe Zahl an Bestellungen. Von der Nutzung 
des elektronischen Rechtsverkehrs (§ 89a) kann abgesehen werden, wenn diese 
im Einzelfall untunlich ist. 

(6) Ein Verstoß gegen Abs. 5 ist wie ein Formmangel zu behandeln, der zu 
verbessern ist. 

(6) Ein Verstoß gegen Abs. 5 oder Abs. 5a ist wie ein Formmangel zu 
behandeln, der zu verbessern ist. 

§ 98. (1) bis (26) … § 98. (1) bis (26) … 
 (27) Die §§ 4 Abs. 1 sowie 89c Abs. 5a und 6 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 treten mit 1. Juli 2019 in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Gebührenanspruchsgesetzes 

Bestimmung der Gebühr Bestimmung der Gebühr 
§ 20. (1) Die Gebühr ist im Justizverwaltungsweg vom Leiter des Gerichts 

zu bestimmen, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder stattfinden 
sollte. Dieser hat auch über die Gewährung eines Vorschusses zu entscheiden. 
Soweit es sich nicht um einen aus dem Ausland geladenen Zeugen handelt, kann 
der Leiter des Gerichts einen geeigneten Bediensteten des Gerichts mit der 
Durchführung des Verfahrens betrauen und ihn ermächtigen, in seinem Namen zu 
entscheiden. Auch in diesem Fall kommt die Befugnis zur Erlassung einer 
Beschwerdevorentscheidung (§ 14 VwGVG) dem Leiter des Gerichts zu. Im 
Zivilprozeß entfallen die Bestimmung der Gebühr und ihre Entrichtung, wenn die 
Parteien dem Zeugen die von ihm geltend gemachte Gebühr sogleich entrichten. 

§ 20. (1) Die Gebühr ist im Justizverwaltungsweg vom Leiter des Gerichts 
zu bestimmen, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder stattfinden 
sollte. Dieser hat auch über die Gewährung eines Vorschusses zu entscheiden. 
Soweit es sich nicht um einen aus dem Ausland geladenen Zeugen handelt, kann 
der Leiter des Gerichts einen geeigneten Bediensteten des Gerichts mit der 
Durchführung des Verfahrens betrauen und ihn ermächtigen, in seinem Namen zu 
entscheiden; bei aus dem Ausland geladenen Zeugen ist ein solches Vorgehen 
dann zulässig, wenn der geltend gemachte Gebührenbetrag 300 Euro nicht 
übersteigt. Auch in diesem Fall kommt die Befugnis zur Erlassung einer 
Beschwerdevorentscheidung (§ 14 VwGVG) dem Leiter des Gerichts zu. Im 
Zivilprozeß entfallen die Bestimmung der Gebühr und ihre Entrichtung, wenn die 
Parteien dem Zeugen die von ihm geltend gemachte Gebühr sogleich entrichten. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Sonstige Kosten Sonstige Kosten 

§ 31. (1) Den Sachverständigen sind ausschließlich folgende mit der 
Erfüllung ihres jeweiligen Gutachtensauftrags notwendigerweise verbundene 
variable Kosten, nicht aber Fixkosten zu ersetzen: 

§ 31. (1) Den Sachverständigen sind ausschließlich folgende mit der 
Erfüllung ihres jeweiligen Gutachtensauftrags notwendigerweise verbundene 
variable Kosten, nicht aber Fixkosten zu ersetzen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. …  1. … 
 2. …  2. … 
 3. die Kosten für die Übertragung bzw. das Reinschreiben von Befund und 

Gutachten einschließlich der Beilagen hierzu sowie der von den 
Sachverständigen im Zuge ihrer Tätigkeit auszufertigenden Schriftstücke 
im Betrag von 2 Euro für jede Seite der Urschrift und von 60 Cent einer 
Ausfertigung, wobei eine Seite als voll gilt, wenn sie mindestens 25 
Zeilen mit durchschnittlich mindestens 40 Schriftzeichen enthält; bei 
geringerem Umfang ist die Gebühr für den entsprechenden Teil zu 
bestimmen; mit diesen Kosten sind auch die hierfür verwendeten 
Schreibkräfte, Schreibmittel und Geräte abgegolten; 

 3. die Kosten für die Übertragung bzw. das Reinschreiben von Befund und 
Gutachten einschließlich der Beilagen hierzu sowie der von den 
Sachverständigen im Zuge ihrer Tätigkeit auszufertigenden 
Schriftstücke, wobei bei ausschließlich aus Text bestehenden 
Schriftstücken für je 1 000 Schriftzeichen (ohne Leerzeichen) der 
Urschrift ein Betrag von 2 Euro und für je 1 000 Schriftzeichen (ohne 
Leerzeichen) einer Ausfertigung ein Betrag von 60 Cent zu ersetzen sind; 
in den übrigen Fällen gebührt ein Betrag von 2 Euro für jede volle Seite 
der Urschrift und von 60 Cent für jede volle Seite einer Ausfertigung; 
diesfalls gilt eine Seite als voll, wenn sie mindestens 25 Zeilen mit 
durchschnittlich mindestens 40 Schriftzeichen enthält; bei geringerem 
Umfang ist die Gebühr für den entsprechenden Teil zu bestimmen; mit 
diesen Kosten sind auch die hierfür verwendeten Schreibkräfte, 
Schreibmittel und Geräte abgegolten; 

 4. …  4. … 
 5. …  5. … 
 6. …  6. … 
 (1a) Übermittelt der Sachverständige sein Gutachten samt allfälligen 

Beilagen sowie seinen Gebührenantrag im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs, so gebührt ihm dafür ein Betrag von insgesamt 12 Euro. Werden 
vom Sachverständigen im Rahmen der Erfüllung des Gutachtensauftrags darüber 
hinaus notwendigerweise weitere Unterlagen im Weg des elektronischen 
Rechtsverkehrs an das Gericht übersandt, so hat der Sachverständige dafür 
jeweils Anspruch auf eine Gebühr von insgesamt 2,10 Euro; dies gilt nicht für 
weitere Übersendungen im Zusammenhang mit dem 
Gebührenbestimmungsantrag. 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

IV. ABSCHNITT IV. ABSCHNITT 
Do lmetscher  Dolmetscher  

Umfang. Geltendmachung und Bestimmung der Gebühr Umfang. Geltendmachung und Bestimmung der Gebühr 
§ 53. (1) Für den Umfang, die Geltendmachung und die Bestimmung der 

Gebühr der Dolmetscherinnen und Dolmetscher gelten die §§ 24 bis 34, 36, 37 
Abs. 2, 38 bis 42 und 52 mit folgenden Besonderheiten sinngemäß: 

§ 53. (1) Für den Umfang, die Geltendmachung und die Bestimmung der 
Gebühr der Dolmetscherinnen und Dolmetscher gelten die §§ 24 bis 34, 36, 37 
Abs. 2, 38 bis 42 und 52 mit folgenden Besonderheiten sinngemäß: 

 1. …  1. … 
 2. § 38 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gebühr für die 

Tätigkeit an einem Verhandlungs- oder Vernehmungstag jeweils an 
dessen Ende geltend gemacht werden kann. 

 2. § 38 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gebühr für die 
Tätigkeit an einem Verhandlungs- oder Vernehmungstag jeweils an 
dessen Ende geltend gemacht werden kann; 

    3. § 31 Abs. 1a ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die 
danach vorgesehenen Gebührenbeträge im Fall der Übermittlung einer 
vom Dolmetscher auftragsgemäß angefertigten beglaubigten 
Übersetzung im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs um jeweils 3 
Euro erhöhen. 

(2) … (2) … 
 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Juli 2019 

 § 69a. (1) § 20 Abs. 1, § 31 Abs. 1 Z 3 und Abs. 1a sowie § 53 Abs. 1 Z 2 
und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 treten mit 1. Juli 
2019 in Kraft.  

 (2) § 31 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
ist auf Gebühren für eine Tätigkeit anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2019 
beendet worden ist. § 31 Abs. 1a und § 53 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 sind auf Übermittlungen anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2019 erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 
Änderung des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes 

Befristung des Eintrags Befristung des Eintrags 
§ 6. (1) und (2) … § 6. (1) und (2) … 
(3) Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der oder die 

Sachverständige seit der Eintragung, bei häufiger Heranziehung in einem 
maßgeblichen Zeitraum unmittelbar vor der Antragstellung, tätig geworden ist, 
mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Weiters hat der Antrag einen Hinweis 
auf die absolvierten Fortbildungsaktivitäten zu enthalten. Ist die Eignung der oder 
des Sachverständigen dem Entscheidungsorgan nicht ohnehin – besonders wegen 
der häufigen Heranziehung in Gerichtsverfahren – bekannt, so sind Kopien des 
Antrags zur Erhebung von Stichproben Leitern von Gerichtsabteilungen, denen 
die von der oder dem Sachverständigen angeführten Verfahren zur Erledigung 
zugewiesen sind oder waren, zur schriftlichen Stellungnahme über die Eignung 
der oder des Sachverständigen, besonders zur Äußerung über die Sorgfalt der 
Befundaufnahme, über die Rechtzeitigkeit der Gutachtenserstattung sowie über 
die Schlüssigkeit, die Nachvollziehbarkeit und den richtigen Aufbau der 
Gutachten, zu übermitteln. Das Entscheidungsorgan hat auf Grund der 
vorgelegten Berichte und der Nachweise über die Fortbildung die weitere 
Eignung der oder des Sachverständigen zu prüfen. Für diese Prüfung kann das 
Entscheidungsorgan weitere Ermittlungen anstellen und eine begründete 
Stellungnahme der Kommission (§ 4a) oder eine Äußerung eines qualifizierten 
Mitglieds dieser Kommission einholen. 

(3) Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der oder die 
Sachverständige seit der Eintragung, bei häufiger Heranziehung in einem 
maßgeblichen Zeitraum unmittelbar vor der Antragstellung, tätig geworden ist, 
mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Weiters hat der Antrag einen Hinweis 
auf die absolvierten Fortbildungsaktivitäten zu enthalten. Ist die Eignung der oder 
des Sachverständigen dem Entscheidungsorgan nicht ohnehin – besonders wegen 
der häufigen Heranziehung in Gerichtsverfahren – bekannt, so sind Kopien des 
Antrags zur Erhebung von Stichproben Leitern von Gerichtsabteilungen, denen 
die von der oder dem Sachverständigen angeführten Verfahren zur Erledigung 
zugewiesen sind oder waren, zur schriftlichen Stellungnahme über die Eignung 
der oder des Sachverständigen, besonders zur Äußerung über die Sorgfalt der 
Befundaufnahme, über die Rechtzeitigkeit der Gutachtenserstattung sowie über 
die Schlüssigkeit, die Nachvollziehbarkeit und den richtigen Aufbau der 
Gutachten, zu übermitteln. Das Entscheidungsorgan hat auf Grund der 
vorgelegten Berichte und der Nachweise über die Fortbildung die weitere 
Eignung der oder des Sachverständigen zu prüfen. Für diese Prüfung, die 
jedenfalls auch eine Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit (§ 2 Abs. 2 Z 1 lit. e 
SDG) der oder des Sachverständigen zu umfassen hat, kann das 
Entscheidungsorgan weitere Ermittlungen anstellen und eine begründete 
Stellungnahme der Kommission (§ 4a) oder eine Äußerung eines qualifizierten 
Mitglieds dieser Kommission einholen. 

(4) … (4) … 
 § 16i. § 6 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2019 tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 
Änderung des Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
E lektron i scher  Rechtsverkehr  Elektron i scher  Rechtsverkehr  

§ 21. (1) bis (5) … § 21. (1) bis (5) … 
(6) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten sind Rechtsanwälte sowie 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zur Teilnahme am elektronischen 
Rechtsverkehr verpflichtet. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift wird wie ein 
Formmangel behandelt, der zu verbessern ist. 

(6) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Seuerberaterinnen und 
Steuerberater sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer sind im 
Umfang von § 89c Abs. 5 GOG, Sachverständige, Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher im Umfang von § 89c Abs. 5a GOG zur Teilnahme am 
elektronischen Rechtsverkehr verpflichtet. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften 
wird wie ein Formmangel behandelt, der zu verbessern ist. 

(7) … (7) … 
§ 27. (1) bis (6) … § 27. (1) bis (6) … 

 (7) § 21 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft. 
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